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AMTSGERICHT KASS

IM NAMEN DES VO

URTEIL
In dem Rechtsstreit

fEfDGmbH Autovermietung, vertr, d. d. GF
G, r nmf,üHn-@ Hamburg,

ffiffi

Klägerin

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwäftinnen und Rechtsanwätte Ralph Hausding und Kol-
legen, Colonnaden 96, 20354 Hamburg;

Geschäftszeichen I 00902-08/HA

gegen \

| reSachvers icherungAG,vedretendurchd.Vorstand,d ieserver t re tendurchd.
Vorsitzenden

Prozessbevollrnächtigter: Rechtsanwalt
ffi

Beklagte

,\fuP

hat das Arntsgericht Kassel -Abt.415 - durch den Richter Hirdes im schriftlichen Verfahren
gemäß S 495 aZPO nach dem Sach- und Streitstand vom 30.06.2009

f t i r  R e c h t  e r k a n n t ;

Die Bekiagte wird verudeilt, an die Klägerin 229,30 € nebst Zirrsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Bäsiszinssatz seit 26.11,2008 zu zahlen.

Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

fl ä, Ju{r
i.:t{.}f'f y'Js Vri
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Tatbestand:

Von der Darstellung wird abgesehen gem. $ 313a Abs. 1 s. 1 zpo^

Entscheidunqsqltndg!

Die Klage ist aus dem rechtlichen Gesichtspunkt des Schadenersatzes aus,gg Z StVG,
823, S 249 BGB i.V.m' SS 3 PfIVG aus dem Verkehrsunfatlereignis vom 14.0g.2a05 zwi-
schen einern an einen Kunden der Klägerin vermieteten Fahrzeug und dem Fahrzeug ei-
nes Beklagten versicherten Fahrzeughalters irn vollen Umfang begrgndet.

1. Die alleinige Haftung des bei der Beklagten versicherten Unfallgegners steht aryischen
den Parteien nicht irn Streit.

2' Entgegen der Auffassur:rg der Beklagten hat diese der Klägerin auch die Rechtsverfol-
gungskosten, die der Klägerin unbestrittten auf Grund des Verkehrsunfails entstanden
sind, dem Grunde nach als adäquat kausalen Schaden gemäß S 249 BGB aus dem Ver-
kehrsunfallereignis in Höhe der Klageforderung zu zahlen.

Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass es sich bei der Klägerin um eine gewerbliche
Autovermietung handelt, Dabei kann dahinstehen, ob die Klägerin mit der Abwicklung von
Schadenersatzansprüchen ,,vertraut" ist. Dass die Klägerin nicht über eine eigene Rechts-
abteilung verftJgt, ist zwischen den Parteien unstreitig. Entgegen der Ansicht der Beklag-
ten gibt es einen rechtlich ,,einfach gelagerten Verkehrsunfall" für einen Rechtsunkundigen
nicht. Dies ist nicht zuletzt auch eine Folge daraus, dass die Rechtsprechung zum Umfang
des ersatrfähigen Schadens auf Grund des Regulierungsverhaltens einiger Versicherer
eine Dimension erreicht hat, die fur den nicht Rechtskundigen mithin nicht mehr ittrer-
schaubar ist. Zu nennen ist hier exemplarisch die Kürzung von fiktiven Reparaturkosten
unter Venrueisung auf die Stundenverrechnungssätze freier Werkstätten unter Hinweis auf
das sog. ,,Porsche-Urteil", die von zahlreichen Versicherern contra legem vorgenommen
wird. Dies gilt hier umso mehr, als die Klägerin auch im Streitfall ihren Schaden auf der
Grundlage eines Gutachtens auf der Basis fiktiver Reparaturkoston abrechnete. Wenn
sich aber Versicherer - was gerichtsbekannt ist - selbst bei der Regulierung von - jedenl-

falls für den Rechtskundigen - in tatsächlicher wie auch in rechtlicher Hinsicht eindeutigen
Haftungsfällen, bisweilen unter bewusster Missachtung obergerichtlicher Rechtsprechung,
auf juristischen Spitzfindigkeiten kaprizieren, so dürfte es für die Beklagte leicht einzuse-
hen sein, dass die Unfallabwicklung selbst bei dem Haftungsgrunde nach eindeutigen l{af-
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tungsfällen, bei denen die Einstandspflicht der Versicherung des Schädigers dem Grunde
nach feststeht, eben nur scheinbar um ,,einfach gelagerte" Verkehrsunfälle handelt. Denn
spätestens bei der Höhe des zu ersetzenden Schaden wird - dies vermag man anhand
des streitgegenständlichen Vertahren in eindrucksvoller Weise nachvollziehen - aus einem
Verkehrsunfall, bei dem es glücklicherweise nur zu kleinsten Blechschäden gekommen ist,
dies ist gerichtsbekannt, eine vorgerichtliche Auseinandersetzung, in der sich der Geschä-
digte mit aus Textbausteinen gefertigten Schriftsätzen auseinandersetzen. muss, jn denen
in epischer Breite zahlreiche Einzelfallentscheidungen verschiedener Instanzgerichte zi-
tiert werden, die mit dem dem Rechtsstreit zu Grunde liegenden Sachverhalt auch nicht
das Geringste zu tun haben" Nun ist es das Recht elnes jeden Versicherers und mithin
auch eine Pflicht gegenüber seinem Versicherungsnehmer, einen Schadensfall auch unter
rechtlichen Gesichtspunkten eingehend zu prtrfen, Die Kehrseite dessen ist indes, dass
angesichts der Tatsache, dass der Geschädigte bei der Schadensregulierung hoch spe-
zialisierte Rechtsabteilungen bzw. ftJr Versicherer tätige Spezialkanzleien gegenübersteht,

es bereits die Maxime der Waffengleichheit gebietet, dass der Geschädigte einen Rechts-
anwalt mit der außergerichtlichen Geltendmachung des Schadenersatzes beauftragen und
die Rechtsverlolgungskosten als adäquat kausalen Schaden ersetzt verlangen kann, lm
Übrigen verweist das Gericht auf die zutreffenden Begründung des AG Coburg, das ltber

einen gleich gelagerten Sachverhalt zu entscheiden hatte und dem sich das erkennerrde

Gericht irn vollen Umfang anschließt (vgl. AG Coburg, Uft. v.22.09.2005 - 1S C 828/05),

Wenn das AG Coburg in den Entscheidungsgrtjnden ausfri lrrt

,,Die Klägerin (Anrrt.: eirre gewerbliche Atrtovennietung) tnuss sich also nicht darauf ver-

weisen lassen, crst o.hne I{inzuzichung einer in der Unfa.llabwicklung gertbten Anwaltskanz-

lei seibst die eintrittspflichtige Versicherun.g herausz-ufinden, anzuschreiben und irgendwel-

che Schadenspositionen zusalnürenzustellen, Das Ergebnis käme - wie ausgeftihfl -- auch bei

der gleichen Versioherungsgescllsshall einem Glücksspiel glcich, welcher Sachbearbeiter

die Schadensabwicklung in die Hand nimmt."

so hat das erkennende Gericht diesen Ausführungen nichts hinzuzuftlgen.

Die auch von der Beklagten zit ierle, über zehn Jahre alte Entscheidung des BGH (Urt v

08"11,1994 -  Vl  ZR 3lg4 --  NJW 1995,446),  wonach nur bei  e inem Mangel an geschäft l i -

cher Gewandtheit eine externe Anwaltskanzlei von Anfang an beauftragt werden kann und
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dies sclradensadäquat sein soll, ist auf Gr:und der dargelegten wachsenden Komplexität

und uniibersichtlich gewordener Rechtsprechung zurn Ansatz und Angemessenheit ein-

zelner Schadenspositionen als uberholt anzusehen (vgf. auch AG Coburg, Uft. v.

22.09.2005 - 15 C B2Bl05). Nach Auffassung des erkennenden Gerichts kann der nicht

rechtskundige und nicht nicht über eine Rechtsabteilung verfügende Geschädigte - im

Streitfall die Klägerin - die Kosten eines Rechtsanwaltes in voller Höhe von dem Schädiger

als adäquat kausalen Schaden aus einem Verkehrsunfallereignis ersetzt verlangen kann^

3. Auch die Höhe der Klageforderung ist nicht zu beanstanden" Bei der geltend gemachten

1,3 Geschäftsgebühr (ohne MwSt.) aus einem Gegenstandswert von 2.379,78 € handelt

es sich um die sogenannte Schwellengebühr. In W-Nr. 24OO RVG heißt es dazu, dass

eine Gebühr von mehr als 1,3 nur gefordert werden kann, wenn die Tätigkeit umfangreich

oder schwierig war, Wenn Umfang und Schwierigkeit der Sache nur von durchschnittl icher

Bedeutung sind, verbleibt es nach der Gesetzesbegründung von der Schwellengebühr, die

mit 1,3 zur Regelgebühr wird, Anders als bei der Mandatierung eines Anwalts zur bloßen
Durchsetzung. eines Kaufpreisanspruchs eines beispielsweise schriftl ich oder über das

Internet zustande gekommenen Kaufvertrags handelt es sich bei der Unfallabwicklung in

keinem Falle um eine ,,einfachst gelagerte Tätigkeit". An ,,Unwägbarkeiten" für den Ge-

schädigten im Rahmen der Schadensabwicklung nach einern Verkehrsunfall seien hier -

neben der bereits erwähnten abstrakten Venrueisung auf die Reparatur in einer freien

Werkstatt - die Ansatzmöglichkeit von Wertminderung, Verbringungskosten bei Unfaller-

satztarif, die Hölre der Sachverstärtdigenentschädigung oder der Abwlcklungspauschale
genannt. Diese Liste tieße sich ohne weiteres weitey'fortführen. Dass aus alledem folgt,

dass die Regulierung eines Verkehrsunfalls für den Anwalt des Geschädigten niennals nur

eine ,,einfache Tätigkeit" sein kann, sollte sich auch für die Beklagte erschließen. Somit

handelt es sich immer bei jeder Unfallabwicklung um eine Sache von durchschnitt l icher

Bedeutung mit der Folge, dass die Schwellengebühr von 1,3 anzusetzen ist (vgl. auch

OLG Mlnchen, Urt. v, 19.07.2006 - 10 U 2476107 = VersR 2007,267\.

Ein anderes ergibt sich im Streitfall auch nicht aus der Tatsache, dass das Anspruchs-

schreiben des Prozessbevollmächtigten der Klägerin vom 03.11.2008 ,,nur" elne Zusam-

menstellung und Addition der geforderten Beträge enthält. Denn einem jeden Anspruchs-

schreiben eines Rechtsanwaltes geht eine rechtl iche Prüfung der Sach- und Reclrtslage

durch den beauftragteh Rechtsanwalt voraus, welche von dem Rechtsunkundigen aus den

dargelegten Gründen gerade nicht vorgenommen werden kann. Wenn das Ergebnis einer
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sbfchen Prüfung - zunächst - ein ,,einfaches" bzw. kurzes Anspruchsschreiben ist, so lässt

;:dies keinen Rückschluss auf den tatsächlichen Umfang der Tätigkeit des Rechtsanwaltes

bzw. die Komplexität einer geleisteten Rechtsberatung zu. Wäre das Gegenteil der Fall, so
'' könnte ein Rechtsanwalt - anders als rechtlich zulässig und in der Praxis trblich - für ver-

meintlich ,,einfach gelagerte" Anspruchsschreiben im Falle zahlungsunwilliger Schuldner

nicht eine 1,3-Geschäftsgebühr, sondern allenfalls eine 0,3 Gebühr für ein Schreiben ein-

facher Art abrechnen. lm Übrigen ist anzumerken, dass sich guter Rechtsrat - dies mag

die Beklag angesichts der Länge der Schriftsätze einiger auf die Vertretung von großen

Versicherungsunternehmen spezialisierter Kanzleien mithin ilberraschen ' im Ergebnis

nicht durch das Abfassen iJberlanger Schriftsätze auszeichnet. Guter Rechtsrat ist nun

aber unabhängig von der Länge der gefertigten Schriftsätze - auch dies muss die Beklagte

einsehen - teuer.

4, Der Zinsanspruch ist gemäß S 286 Abs, 2 Nr, 3 BGB begrtlndet, da die Beklagte die

Erstattung der Rechtsanwaltskosten mit Schreiben vom 26.11.2009 ernsthaft und endgül-

tig verueigert hat.

5.  D ie  Nebenentsche idungen fo lgen aus  $$  91  Abs,  1 ,7A8 Nr .  11 ,711,713ZPO.

A u e g t e f e r t l g t l
Kassel, den '[ ,ü ,jl"ll- 2009

fi,r-^n*
Urkundebeamtetfi n der Geschäf lsstblle
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